
Holen Sie sich die 
staatliche Förderung

Noch Fragen?
Wir informieren Sie gerne!

Wenn Sie Fragen zur freiwilligen 
Zusatzrente, Betriebsrente oder
staatlichen Förderung haben, 
rufen Sie uns an oder fordern 
Sie unsere Broschüren an:

Die freiwillige Zusatzrente 
der ZVK

Das neue Punktemodell 
von A-Z

Ruhegehalts- und Zusatz-
versorgungskasse des Saarlandes

Straßenanschrift
Fritz-Dobisch-Str. 12
66111 Saarbrücken

Postanschrift
Postfach 10 31 65
66031 Saarbrücken

kostenlose Hotline: 08 00/0 40 00 30
Fax: 06 81/4 00 03 20
Internet: www.rzvk-saar.de
E-Mail: info@rzvk-saar.de

Der Staat bietet Ihnen die Möglichkeit, für Ihre freiwillige
Zusatzrente die staatliche Förderung zu erhalten. Wer
kann diese Förderung nutzen? Alle rentenversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer! 

So funktioniert’s:

Sie zahlen Beiträge
Im Jahr 2002 mindestens 1 % Ihres Bruttoein-
kommens des Vorjahres (abzüglich der Zulagen). 
Alle 2 Jahre steigt dieser Prozentsatz um 
1 % bis zu max. 4 % im Jahr 2008.
+
Sie bekommen eine Zulage vom Staat
Sie erhalten eine Grundzulage und pro Kind, für
das Sie Kindergeld erhalten, eine Kinderzulage.
+
Eine Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug
Ihre Beiträge und Zulagen werden als Sonderaus-
gabenabzug angerechnet. Ist dieser günstiger als 
Ihre Zulagen, ergibt sich  für Sie eine Steuerersparnis.

Holen Sie sich Zusatzpunkte –
mit der freiwilligen Versicherung

Zulagen ( jährlich/maximal)

2002 -
2003 38 . 46 .

2004 - 
2005 76 . 92 .

2006 - 
2007 114 . 138 .

ab 
2008 154 . 185 .

Zeit- Grund- Kinder-
raum zulage zulage

Absetzbare 
Maximalbeiträge* 

ab 2002 525 .

ab 2004 1050 .

ab 2006 1575 .

ab 2008 2100 .

Jahr Beiträge

* Maximale Beiträge, die als

Sonderausgaben vom zu versteu-

ernden Einkommen abgezogen

werden können



Gönnen Sie sich einen 
angenehmen Ruhestand 

Warum sich die freiwillige
Zusatzrente lohnt

Punkt für Punkt 
gut versorgt

Die freiwillige Zusatzrente errechnet sich aus zusätzlichen
Versorgungspunkten, die bares Geld wert sind. Mit jedem
Beitrag, den Sie einzahlen, erwerben Sie Versorgungspunkte.
Die Anzahl der Versorgungspunkte richtet sich damit im
Ergebnis nach der Höhe Ihres Beitrages. Zusätzlich wird
auch Ihr Alter berücksichtigt. Je jünger Sie zum Zeitpunkt
der Beitragszahlung sind, um so höher werden die Beiträge
bewertet, da diese für einen längeren Zeitraum gewinn-
bringend angelegt werden.

Starten Sie daher jetzt mit Ihrer staatlich begünstigten
freiwilligen Versicherung und punkten Sie für mehr
Lebensqualität im Alter.

So erhalten Sie Ihre freiwillige Zusatzrente
In der Regel erhalten Sie durch Ihre Betriebsrente bereits
eine zusätzliche Altersversorgung. Um diese weiter aus-
zubauen, können Sie die freiwillige 
Zusatzrente zu Ihrer Betriebsrente
abschließen. Diese können Sie
während Ihres Arbeitsver-
hältnisses beantragen.

Wir bieten Ihnen mit der freiwilligen Zusatz-
rente neben der Betriebsrente eine sehr attraktive
Leistung im Rahmen der betrieblichen Altersver-
sorgung. Unsere betriebliche Altersversorgung hat
eine Menge Vorteile:

Sie ist günstig
Es entfallen die Kosten für Vertrieb, Abschluss-
provisionen und Dividenden an Aktionäre.

Sie ist einfach
Die betriebliche Altersvorsorge wird über Ihren Arbeit-
geber abgewickelt und für Sie entfällt die Suche nach
einem Finanzdienstleister. Sie erhalten Ihre zusätzliche
Altersversorgung aus einer Hand.

Sie ist sicher
Betriebsrenten- und Altersvermögensgesetz gewähr-
leisten die rechtliche Sicherheit für die betriebliche
Altersversorgung.

Sie bietet eine hohe Versorgungsqualität
Die betriebliche Altersversorgung sieht eine Alters-,
Erwerbsminderungs- (Invalidität) und Hinterbliebenen-
Absicherung vor.

Außerdem:
Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, in den Genuss 
staatlicher Förderungen zu kommen 
(Steuervorteile und Zulagen).

Sie möchten auch im Ruhe-
stand finanziell abgesichert sein

und nicht auf die schönen Dinge des
Lebens verzichten? Wenn Sie als Arbeit-

nehmer jedoch heute oder in Zukunft vom
aktiven Erwerbsleben in den Ruhestand

treten, können Sie mit der gesetzlichen Renten-
versicherung allein Ihren gewohnten Lebens-

standard nicht mehr aufrecht erhalten. Der
Staat trägt diesem Umstand seit dem 01.01.2002

mit der „Riester-Förderung“ und steuerlichen
Begünstigungen bei der zusätzlichen Altersvor-
sorge Rechnung. Mit der freiwilligen Zusatzrente
haben Sie die Möglichkeit, sich neben der von
Ihrem Arbeitgeber verschafften Betriebsrente eine
weitere Zusatzrente mit staatlicher Förderung im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung auf-
zubauen. Wenn Sie also bis heute noch nicht über
eine freiwillige Zusatzrente nachgedacht haben,
tun Sie es jetzt!

33 %

3 %

64 %

Gesetzliche Renten-
versicherung: 64 % 
des letzten Netto-
Einkommens

Staatlich geförderte
Altersversorgung als
Ausgleich für die Ab-
senkung des gesetz-
lichen Rentenniveaus

Versorgungslücke im 
Rentenbezug: 33 % 
des letzten Netto-
Einkommens (ohne
Zusatzversorgung)

Rentenniveau eines Durchschnittsverdieners
nach 45 Berufsjahren ohne Zusatzversorgung


